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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Universität Ba-
sel im Sommersemester 2001 als Dissertationsschrift  angenommen. Nach Ab-
schluss des Dissertationsverfahrens  wurde sie für die Drucklegung aktualisiert. 

Besonders danken möchte ich meinem Doktorvater, Herrn Prof.  Dr. Felix Haf-
ner, der die Entstehung dieser Arbeit von Anfang an mit großem Interesse verfolgt 
und durch lange und intensive Diskussionen wesentlich gefördert  hat. Als sein As-
sistent habe ich in Basel viel gelernt. Insbesondere hat sich mir in vielen Gesprä-
chen eine neue Perspektive auf das Staatskirchen- und Kirchenrecht eröffnet. 

Weiterhin bin ich Herrn Prof.  Dr. Alexander Hollerbach zu tiefem Dank ver-
pflichtet. Seine Seminare und Vorlesungen zum Staatskirchen- und Kirchenrecht 
haben mir den Zugang zu den Rechtswissenschaften erschlossen. Prof.  Dr. Alexan-
der Hollerbach hat diese Arbeit angeregt, ihr Werden und Wachsen nach seiner 
Emeritierung aufmerksam und mit großem Interesse begleitet und schließlich er-
möglicht, dass die Arbeit in der Reihe „Staatskirchenrechtliche Abhandlungen" er-
scheinen kann. 

Prof.  Dr. Felix Hafner sowie Prof. Dr. Gustavo Biaggini haben mir bisweilen 
große Freiräume gewährt, so dass ich die Arbeit bereits während meiner Basler As-
sistentenzeit in weiten Teilen festigstellen konnte. Auch dafür danke ich, weil ich 
weiß, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. 

Eine Arbeit, die wie diese einen Schwerpunkt in der rechtstatsächlichen Analyse 
hat, kann nicht ohne die Unterstützung vieler „Beteiligter" aus Gemeinden, Archi-
ven und Behörden entstehen. Einige wenige möchte ich an dieser Stelle stellvertre-
tend für alle übrigen nennen: Herrn Bloch, Herrn Dörr, Herrn Honigmann, Frau 
Dr. Lichtenthäler, Herrn Popper, Herrn Rosenbaum, Herrn Teschemacher und 
Herrn Dr. Weinberg. Von ihnen allen habe ich wertvolle Informationen erhalten. 

Besonders dankbar bin ich für die vielen auch persönlichen Begegnungen mit 
den Repräsentanten der israelitischen Gemeinden. 

Wohl am unmittelbarsten hat meine Frau, Johanna Nolte, das allmähliche Wer-
den dieser Arbeit begleitet. Diesen Prozess hat sie interessiert verfolgt  und ihm 
durch Anregungen und eine stets wohltuend kritische Distanz zu immer neuem 
Schwung verholfen. Sie hat sich der mühsamen und langwierigen Arbeit unterzo-
gen, das gesamte Werk zu lektorieren. Dafür danke ich ihr von Herzen. 

Die vorliegende Dissertation ist zwar in der Schweiz entstanden, da sie jedoch 
in Übereinstimmung mit der Promotionsordnung der Juristischen Fakultät Basel in 
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Deutschland erscheint, wurde sie nach den Grundsätzen der (neuen) deutschen 
Rechtschreibung verfasst.  Lediglich Zitate aus schweizer Rechtsquellen wurden in 
schweizer Schreibweise wiedergegeben. Aus diesem Umstand ergeben sich verein-
zelt Abweichungen, insbesondere bei der „ss"- bzw. „ß"-Schreibweise. 

In der vorliegenden Arbeit wird in Anlehnung an die ausgewerteten Gesetzes-, 
Statuten- und Satzungstexte ausschließlich die grammatikalisch männliche Form 
verwendet. Damit wird zwar kein Beitrag zur inklusiven Sprache erbracht, jedoch 
eine gewisse Einheitlichkeit im Sprachgebrauch zwischen den umfangreich zitier-
ten Normtexten und den Ausführungen gewahrt. Ausdrücklich sei darauf hinge-
wiesen, dass die entsprechende weibliche Form immer mitgemeint ist, sofern sich 
nicht anderes ausdrücklich aus dem Kontext ergibt. 

Freiburg i. Br. / Basel, im Herbst 2001 Achim Nolte 
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Erstes  Kapitel 

Einleitung und Geschichte 

A. Einleitung 

Nachdem es in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts bemerkenswer-
te Fortschritte bei der Gleichberechtigung der Israeliten auf dem Gebiet des deut-
schen Reiches gegeben hatte, erschienen zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts 
eine Reihe von Veröffentlichungen  über das Recht und die rechtliche Stellung is-
raelitischer Gemeinden1 in den deutschen Ländern. Auch für das Großherzogtum 
Baden, das in mancherlei Hinsicht eine Vorreiterrolle  bei der Gleichstellung der 
Juden übernommen hatte, wurde im Jahr 1913 eine Freiburger Dissertation von 
Siegfried Wolff veröffentlicht,  die sowohl die religionsrechtliche Stellung der Is-
raelitischen Religionsgemeinschaft Badens, als auch das innergemeindliche Recht 
darstellt2. 

Die beispiellose Ermordung von Millionen europäischer Juden, die fast totale 
Vernichtung jüdischer Kultur, die Zerschlagung der israelitischen Gemeinden und 
die Achtung jüdischen Gedankengutes durch die deutsche Regierung und die sie tra-
gende deutsche Bevölkerung in den Jahren des sogenannten „Dritten Reiches" setz-
ten den Bemühungen um eine echte Gleichbehandlung der Juden ein jähes Ende. 

Bereits zum 1. Januar 1938 wurde durch das „Reichsgesetz über die Rechtsver-
hältnisse der jüdischen Kultusvereinigungen"3 die Israelitische Religionsgemein-
schaft Badens zerschlagen, die gut hundertdreißig Jahre zuvor als erste israelitische 
Religionsgemeinschaft auf dem Gebiet der deutschen Länder durch Großherzog 

1 Berliner,  Die Staatskirchenrechtliche Stellung der Israelitischen Religionsgemeinden 
und sonstigen israelitischen Regionalverbände Süddeutschlands; Engelbert,  Das Recht der is-
raelitischen Religionsgemeinschaft in Kurhessen; Graf,  Das Recht der israelitischen Religi-
onsgemeinschaft im Königreich Sachsen; Heimberger,  Die staatskirchenrechtliche Stellung 
der Israeliten in Bayern; Katz,  Die rechtliche Stellung der Israeliten nach dem Staatskirchen-
recht des Großherzogtums Hessen; Löb, Die Rechtsverhältnisse der Juden im ehemaligen Kö-
nigreiche und der jetzigen Provinz Hannover; Schwab,  Die rechtliche Stellung der israeliti-
schen Religionsgemeinschaft in Württemberg; Wahlhaus,  Die Rechtsstellung der israeliti-
schen Kultusgemeinden im rechtsrheinischen Bayern. 

2 Wolff,  Das Recht der israelitischen Religionsgemeinschaft des Großherzogtums Baden. 
3 RGBl. Teil I 1938, S. 338. 
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Carl Friedrich eine „kirchliche" Verfassung erhalten hatte und damit „einen eige-
nen konstitutionsmäßig aufgenommenen Religionstheil" des Landes dargestellt 
hatte. 

Das gleiche Land Baden, in dem 1862 mit der Verkündung des „Gesetzes über 
die bürgerliche Gleichstellung der Israeliten"4, fast zehn Jahre früher  als in anderen 
deutschen Ländern5, die volle Emanzipation der „badischen Staatsbürger mosai-
schen Bekenntnisses" erreicht worden war, meldete sich nur knapp achtzig Jahre 
später im August 1940 „judenfrei". 

Nach dem deutschen Zusammenbruch im Mai 1945 fanden sich die wenigen 
überlebenden und aus den Konzentrationslagern befreiten Juden zunächst nur zu 
dem Zweck zusammen, die Auswanderung aus dem Land der Täter zu organisie-
ren. Erst nach und nach entstand auch der Wunsch nach einer neuen auch dauerhaf-
ten religiösen Heimat. Neue Gemeinden wurden gegründet und gemeindliches Le-
ben konnte sich erneut entfalten. Als in den achtziger Jahren wegen der gemeindli-
chen Altersstruktur der Bestand der Gemeinden bisweilen ungewiss wurde, setzte 
nach der Wende im Jahre 1989 eine starke Zuwanderungsbewegung jüdischer Aus-
siedler aus den ehemaligen Sowjetrepubliken ein6. Die Gemeinden wuchsen 
schlagartig, damit kamen aber auch neue Herausforderungen  auf die Gemeinden 
zu. Neben der Integration von Menschen, die zwar in ihrer alten Heimat immer als 
Juden galten, nun aber erst mit jüdischer Tradition vertraut gemacht werden muss-
ten, stellte sich immer brennender die Frage, ob die verschiedenen religiösen Prä-
gungen nach wie vor in der „Einheitsgemeinde" zusammenzuhalten wären. 

In Baden kam es zu bisweilen heftig umstrittenen Gemeindeneugründungen. Die 
Auseinandersetzungen ergaben sich neben den, in dieser Arbeit unberücksichtigt 
gebliebenen, internen Differenzen  vor allem aus der besonderen Rechtsnatur der Is-
raelitischen Religionsgemeinschaft Badens, die sich, anders als die Landesverbände 
in anderen deutschen Bundesländern, nicht nur als Interessenvertretung der Einzel-
gemeinden, sondern als eine einheitliche Religionsgemeinschaft versteht. 

Die vorliegende Arbeit nimmt sich unter anderem dieses besonderen rechtlichen 
Selbstverständnisses der Israelitischen Religionsgemeinschaft Badens ausführlich 
an. 

Weitere Schwerpunkte bilden die Untersuchung der vom Oberrat im August 
1999 nach langen Beratungen verabschiedeten neuen Satzung für die Israelitische 

4 Vgl. Gesetz die bürgerliche Gleichstellung der Israeliten betreffend,  in: Großherzoglich 
Badisches Regierungsblatt, Sechzigster Jahrgang, Nr. XLVIIL, S. 450 ff.;  dazu auch: Stempf, 
Das Gesetz über die bürgerliche Gleichstellung der Israeliten im Großherzogtum Baden. 

5 In den anderen Ländern wurde die Emanzipation erst durch die Reichsverfassung von 
1871 verwirklicht; vgl. auch Riirup,  Emanzipation und Antisemitismus, S. 87 ff.;  Oberrat  der 
Israeliten  Badens,  Juden in Baden, S. 45 f. 

6 Allein in den Jahren zwischen 1989 und 1995 verdoppelte sich die Mitgliederzahl der 
israelitischen Gemeinden in Deutschland auf circa 60.000 Mitglieder; Statistik aus: idea 
Spektrum 11/1996, S. 17. 
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Religionsgemeinschaft Badens und eine grundlegende Auseinandersetzung mit 
Fragen religionsgemeinschaftlicher  Schiedsgerichtsbarkeit. 

Aufgrund der größer werdenden Gemeinden gewinnt die Israelitische Religions-
gemeinschaft Badens zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung, so dass eine 
gründliche Aufarbeitung des Rechts und der rechtlichen Stellung der israelitischen 
Gemeinden seit 1945 angezeigt ist. Für diese Untersuchung wurden die Satzungen 
aller bestehenden Gemeinden in Baden, egal ob privatrechtlich oder öffentlich-
rechtlich organisiert, ausgewertet. 

Bereits in den sechziger Jahren, bis in die achtziger Jahre hinein, wurden in eini-
gen westdeutschen Bundesländern Verträge mit israelitischen Landesverbänden 
beziehungsweise großen Einzelgemeinden geschlossen. Nach der Wiedervereini-
gung 1990 wurden in den östlichen Bundesländern zunächst mit den großen christ-
lichen Kirchen Konkordate und Kirchenverträge abgeschlossen. In diesem Zusam-
menhang kam auch der Wunsch auf, für die Beziehungen mit den israelitischen 
Gemeinden vertragliche Grundlagen zu erarbeiten. Zeitgleich wurden dadurch 
auch in weiteren westlichen Bundesländern Überlegungen angestoßen, das staatli-
che Verhältnis zu den israelitischen Gemeinden vertraglich zu regeln. In Baden-
Württemberg scheiterte ein entsprechendes Vorhaben bislang daran, dass sich die 
Israelitische Religionsgemeinschaft Badens und die Israelitische Religionsgemein-
schaft Württembergs nicht auf eine gemeinsame Verhandlungsposition einigen 
konnten, das Land jedoch nicht mit jeder einzelnen Gemeinschaft einen eigenen 
Vertrag zu schließen bereit ist. 

Ob ein solcher Vertrag überhaupt rechtlich erforderlich  ist, soll in der Arbeit un-
tersucht werden. Sollte in diese Frage in den nächsten Jahre Bewegung kommen, 
will die vorliegende systematische Untersuchung des Rechts und der rechtlichen 
Stellung der israelitischen Religionsgemeinschaften in Baden einen Beitrag zu den 
Verhandlungen leisten. 

Etwas später als in den deutschen Ländern wurden die historischen und rechtli-
chen Entwicklungen der israelitischen Religionsgemeinschaften in der Schweiz 
wissenschaftlich aufgearbeitet7. Die Israelitische Gemeinde in Basel gilt als die äl-
teste verfasste jüdische Gemeinde der Schweiz8. Darüber hinaus war diese Ge-
meinde die erste in der Schweiz, der der öffentlich-rechtliche  Körperschaftsstatus 
verliehen wurde. 

Neben der geographischen Nähe verbindet dies die Basler Israelitische Gemein-
de mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft Badens. Die Geschichte der Israe-
litischen Gemeinde Basel war im zwanzigsten Jahrhundert aufgrund der stabilen 
politischen Situation in der Schweiz vergleichsweise wenig wechselvoll. Herausra-

7 1929 erschien die Arbeit von Wyler,  Die staatsrechtliche Stellung der israelitischen Reli-
gionsgemeinschaften in der Schweiz. 

8 Guth,  Synagoge und Juden in Basel, S. 16; Haumann,  Juden in Basel und Umgebung, 
S. 37. 

3 Nolte 


